
Anmerkung: (nicht Bestandteil des Gutachtens)

Ausweislich der repräsentativen Aktenanalyse des Max-Planck-Instituts konnten bei 4% der Zielan-
schlüsse die begehrten Verkehrsdaten nicht erlangt werden, weil sie nicht, nicht mehr oder nicht mehr
vollständig gespeichert waren.1 Die Zahl von 4% bezieht sich auf Strafverfahren, in denen Verkehrs-
daten angefordert wurden. Das Gutachten schätzt, dass im Untersuchungsjahr 2005 insgesamt 40.000
Beschlüsse zur Herausgabe von Verkehrsdaten erlassen wurden.2 Da in 467 der untersuchten Ermitt-
lungsverfahren 1257 Beschlüsse erlassen wurden,3 kann man von 2,7 Beschlüssen pro Verfahren aus-
gehen. Danach werden 2005 etwa 15.000 Ermittlungsverfahren bundesweit die Erhebung von Ver-
kehrsdaten zum Gegenstand gehabt haben. Wenn in 4% dieser Verfahren Anfragen mangels gespei-
cherter Daten ergebnislos blieben, beträfe dies etwa 600 Verfahren bundesweit. Gemessen daran, dass
in den Jahren 2003 und 2004 jeweils ca. 4,9 Mio. Ermittlungsverfahren bearbeitet wurden,4 entspricht
dies 0,01% aller Ermittlungsverfahren. Dies bestätigt die Angabe in der Beschwerdeschrift, wonach
eine Vorratsdatenspeicherung lediglich einen äußerst geringen Beitrag zur Strafverfolgung leisten
könnte.5

Um den möglichen Nutzen der §§ 113a, 113b TKG zu Strafverfolgungszwecken zu ermitteln, müssen
von den Verfahren, in denen Abfragen wegen fehlender Verkehrsdaten ergebnislos blieben, noch die-
jenigen Verfahren in Abzug gebracht werden, die auf anderem Wege aufgeklärt werden konnten. Laut
Studie blieb die Verkehrsdatenabfrage – trotz zu 96% vorhandener Daten – bei etwa 130 Beschuldig-
ten erfolglos; dennoch wurde gegen etwa 45 von ihnen Anklage erhoben.6 Etwa ein Drittel der Verfah-
ren mit erfolgloser Verkehrsdatenabfrage kann somit auf anderem Wege aufgeklärt werden.

Weiterhin müssen von den Verfahren, in denen Abfragen erfolglos blieben, noch diejenigen Verfahren
in Abzug gebracht werden, die im Fall vorhandener Daten ebenfalls eingestellt worden wären. Auch in
dieser Konstellation leistet die Vorratsdatenspeicherung keinen Beitrag zur Verfolgung von Straftaten.
Laut Studie wurden – trotz zu 96% vorhandener Daten – 60% der Verfahren eingestellt und in 23%
der Verfahren Anklage erhoben.7 Dies entspricht einer „Einstellungsquote“ von 72% unter den abge-
schlossenen Verfahren; hinzu kommen noch die gerichtlichen Einstellungen und Freisprüche. In etwa
drei Viertel der Verfahren würde eine Vorratsdatenspeicherung mithin schon deshalb keinen Beitrag
zur Strafverfolgung leisten, weil die Verfahren selbst bei Vorliegen der angeforderten Verkehrsdaten
eingestellt werden würden.

Unter Berücksichtigung all dieser Umstände ergibt sich, dass die Verfolgung von Straftaten zu
gerade einmal 0,002% durch eine Vorratsspeicherung von Verkehrsdaten effektiviert werden
könnte.8 Schon allein durch Zufälle und statistische Einflüsse schwankt die jährliche Zahl der
aufgeklärten Straftaten um ein hundertfaches dieses Betrags.
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